
Bremen führt zum 01.01.2021 für die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit
und die Sozialgerichtsbarkeit – mit Ausnahme des Landessozialgerichts Niedersachen-
Bremen – den verpflichtenden elektronischen Rechtsverkehr für professionelle
Verfahrensbeteiligte ein. Das Land macht damit von der in Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vorgesehenen
Möglichkeit Gebrauch, die eigentlich erst ab dem 01.01.2022 für alle verpflichtende
Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs vorzuziehen.

§ 46g ArbGG, der die Nutzungspflicht regelt und damit für Bremen bereits zum
01.01.2021 in Kraft tritt, sieht – ebenso wie die parallelen Vorschriften in § 52d FGO und §
65d SGG – eine Ersatzeinreichung vor, falls die elektronische Übermittlung technisch
vorübergehend nicht möglich ist. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist
ein elektronisches Dokument nachzureichen.
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Bremen ist damit das zweite Bundesland, das den verpflichtenden
elektronischen Rechtsverkehr für bestimmte Gerichtsbarkeiten vorzieht.
Schleswig-Holstein hatte dies bereits zum 01.01.2020 für seine
Arbeitsgerichtsbarkeit getan.

Die Pressemitteilung der Senatorin für Justiz und Verfassung und die
Verordnung der Freien Hansestadt Bremen finden Sie hier:

 Pressemitteilung der Senatorin für Justiz und Verfassung (Bremen) v.
08.12.2020

 Verordnung der Freien Hansestadt Bremen
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https://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?id=348892&asl=bremen02.c.732.de
https://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?id=348892&asl=bremen02.c.732.de
https://www.brak.de/w/files/newsletter_archiv/berlin/2020/verordnung-plus-fcber-plus-die-plus-pflicht-plus-zur-plus-nutzung-plus-des-plus-erv.14365.pdf
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